
Stadt Ilsenburg (Harz) 19.06.2019 
Der Stadtrat 
 
 

Vorlage Nr.: 7.018/2019 öffentlich 

Berichterstatter: 
 

Bürgermeister 
 

 
Gegenstand der Vorlage 
 
Satzung über das Wahlverfahren für die Gemeindeelternvertretung für die 
Kindertageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Ilsenburg (Harz) 
 
 
Beratungsfolge 
 

Gremium Sitzung Anwesend Ja Nein Enth. 
Mitwirk.-
verbot 

Stadtrat 03.07.2019      

 
  
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg (Harz) beschließt die Satzung über das 
Wahlverfahren für die Gemeindeelternvertretung für die Kindertageseinrichtungen 
auf dem Gebiet der Stadt Ilsenburg (Harz) in der vorgelegten Form.  
 
Begründung 
 
Gemäß § 19 Abs. 4 KiFöG LSA in der derzeit geltenden Fassung, haben die 
Gemeinden das Nähere zum Verfahren und zu den Terminen der Wahlen zu den 
Gemeindeelternvertretungen durch Satzung selbst zu regeln. 
Bislang wurde das Verfahren durch Satzung des örtlichen Trägers der öffentlich 
Jugendhilfe geregelt. Dies entfällt zum 31.07.2019. Die Satzung wurde in Anlehnung 
an die Satzung des Landkreises Harz erstellt.  
 
Gesetzliche Grundlagen 
 
§§ 8 Abs. 1 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz LSA, 
§ 19 Kinderförderungsgesetz LSA in der derzeit geltenden Fassung   
 

 Finanzielle Auswirkungen 
 
Ja    Nein     
 
 
 
 
  
 
Loeffke 
Bürgermeister     Anlagen: Satzung Wahlverfahren 
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